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Liebe Mitglieder, 
 
hiermit laden wir Sie zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2020 wie folgt ein: 
  

 Donnerstag, den 02. April 2020, um 19.00 Uhr 
 Clubhaus Golfclub Hösel e.V.  
 Höseler Strasse 147 
 42579 Heiligenhaus 
 

Die Tagesordnung der Mitgliederversammlung 2020 lautet: 
 
TOP 1 Einführung in die Tagesordnung 
 

TOP 2 Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Vorstands 
 

TOP 3 Bericht des Prüfers über die Prüfung des Jahresabschlusses für das 
Geschäftsjahr 2019 

 

TOP 4* Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 
 – vgl. Anlage 1 

 

TOP 5  Bericht des Ehrenrats 
 
TOP 6 Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 
 
TOP 7* Beschlussfassung über die Jahresbeiträge ab 01. Januar 2020 

- vgl. Anlage 2  
 
TOP 8* Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans für das  
        Geschäftsjahr 2020 sowie Entgegennahme eines vorläufigen
 Haushaltsplans für 2021 - vgl. Anlage 1 
 

TOP 9* Bestellung des Prüfers für den Jahresabschluss auf den  
 31. Dezember 2020 
 
TOP 10 Gefährdung durch Elektrobatterien im Clubhaus und Nebengebäude 
 
TOP 11 Meinungsbildung Hunde auf dem Golfplatz und der Gastronomie 
 
TOP 12 Verschiedenes 
 

* siehe Erläuterungen 
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Anträge auf weitere Tagesordnungspunkte müssen gemäß §10 Abs. 4 der Satzung 
mindestens zwei Wochen vor dem Versammlungstermin dem Vorstand schriftlich 
eingereicht werden. Anträge zu den o.g. Tagesordnungspunkten sind jederzeit bis zur 
Mitgliederversammlung schriftlich, in der Mitgliederversammlung formlos zugelassen. 
 
Die Mitgliederversammlung ist gemäß §10 Abs. 8 der Satzung unabhängig von der 
Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Die Mitgliederversammlung wird 
daher pünktlich um 19.00 Uhr beginnen. 
 
Der Vorstand lädt alle interessierten Mitglieder zu einer Bilanzbesprechung am  
23. März 2020 um 19.00 Uhr in das Clubhaus ein.  
 
Heiligenhaus, den 02. März 2020 
 
 

 
 
 
                                                 

Markus Hombrecher Roland Schüttpelz 
Präsident stellvertretender Vorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Golfclub Hösel e.V. – Höseler Straße 147 – 42579 Heiligenhaus 

3 

Erläuterung zur Tagesordnung  
 
 
Zu TOP 4 
Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 – vgl. Anlage 1 
 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde von der RINKE TREUHAND 
GmbH, Wuppertal, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
versehen. Darüber hinaus erfolgte eine Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung, die zu keinen Einwendungen führte.  
 
Der Vorstand hat für das Vereinsjahr 2019 einen Geschäftsbericht erstellt, der sowohl 
über das abgelaufene Geschäftsjahr, als aber auch über Aussichten sowie Chancen 
und Risiken berichtet. Dieser kann ab dem 13. März 2020 im mitgliederinternen 
Bereich der Homepage unseres Clubs 
http://www.golfclubhoesel.de/golfclub/mitglieder-intern.html heruntergeladen werden. 
Allen Mitgliedern, über deren E-Mail-Adresse der GCH verfügt, geht eine E-Mail mit 
dem Geschäftsbericht als Anlage in Form eines Newsletters zu. Einige Exemplare 
liegen in der Geschäftsstelle unseres Clubs zur Abholung bereit, um zu gewährleisten, 
dass sämtliche Mitglieder über den Geschäftsbericht verfügen können. 
 

Die Feststellung des vom Vorstand aufgestellten Jahresabschlusses erfolgt durch die 
Mitgliederversammlung gem. §10 Abs. 6c der Satzung. 
 
Der Vorstand schlägt der Mitgliederversammlung vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Mitgliederversammlung stellt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 in der 
durch die RINKE TREUHAND GmbH, Wuppertal, geprüften und mit einem am  
25. Februar 2020 erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen 
Fassung mit einer Bilanzsumme von 6.630.276,60 EUR und einem Jahresfehlbetrag 
in Höhe von 181.766,13 EUR fest. 
 
 
Zu TOP 7 
Beschlussfassung über die Jahresbeiträge ab 01. Januar 2020 – vgl. Anlage 2 
 
Die Mitgliederbeiträge im GC Hösel sollen trotz einer geplanten Unterdeckung des 
Ertragshaushalts für das Haushaltsjahr 2020 in der bisherigen Höhe bestehen bleiben. 
Entstehende Ertragsunterdeckungen werden aus dem Vermögen des Vereins 
entnommen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Mitgliederversammlung beschließt die Beitragsordnung für das Jahr 2020 in 
der Fassung, die als Anlage 2 der Einladung zur Mitgliederversammlung 
beigefügt ist. 

http://www.golfclubhoesel.de/golfclub/mitglieder-intern.html
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Zu TOP 8 
Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans für das 
Geschäftsjahr 2020 sowie Entgegennahme eines vorläufigen Haushaltsplans 
für 2021 - vgl. Anlage 1 
 
Die Positionen des Haushaltsplans werden in der gleichen Form wie die Gewinn- und 
Verlustrechnung aufgestellt – vgl. §10 Abs. 6a der Satzung. Die Spalte C stellt den 
Vorschlag des Vorstands für den Haushaltsplan 2020 dar, der in der Mitglieder-
versammlung zur Genehmigung - entsprechend dem Beschlussvorschlag des 
Vorstands - ansteht. Die Spalte A zeigt den verabschiedeten Haushalt 2019 mit  
Soll-Werten. Die Spalte B zeigt die Ist-Werte gemäß Jahresabschluss auf den  
31. Dezember 2019. 
 
Die Spalte D spiegelt das Zahlenwerk eines vorläufigen Haushaltplans für das 
Geschäftsjahr 2021 wider, dieser wird von der Mitgliederversammlung 
entgegengenommen, aber nicht verabschiedet.  
 
Der Mitgliederversammlung wird folgender Beschluss vorgeschlagen:  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Mitgliederversammlung genehmigt den vom Vorstand aufgestellten 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 und nimmt den vorläufigen 
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 entgegen. 
 
 
Zu TOP 9 
Bestellung eines Prüfers für den Jahresabschluss auf den 
31. Dezember 2020 
 

Der durch den Vorstand aufgestellte Jahresabschluss ist durch einen Prüfer zu prüfen. 
Gemäß §13 Abs. 3 der Satzung obliegt die Bestellung des Prüfers der 
Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstands. Der Vorstand schlägt der 
Mitgliederversammlung die RINKE TREUHAND GmbH, Wuppertal, als Prüfer vor. Der 
vom Vorstand vorgeschlagene Prüfer erfüllt die durch die Satzung geforderten 
beruflichen Voraussetzungen. 
 
Der Vorstand schlägt somit der Mitgliederversammlung vor, folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 

Beschlussvorschlag: 
Zum Prüfer für den Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2020 bestellt die 
Mitgliederversammlung die RINKE TREUHAND GmbH, Wuppertal. 
 


